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Öffentliche Bekanntmachungen

Amt Peitz

Abstimmungsbehörde: Amt Peitz
Gemeinde:  Drachhausen, Drehnow, Heinersbrück, 

Jänschwalde, Tauer, Teichland, Turnow-
Preilack, Stadt Peitz

Stimmkreis:  41 – Spree-Neiße I

Bekanntmachung über die Durchführung 
eines Volksbegehrens 

„Bürgernähe erhalten – Kreisreform stoppen“
Die Vertreter der Volksinitiative „Bürgernähe erhalten - Kreisre-
form stoppen“ haben fristgemäß die Durchführung eines Volks-
begehrens verlangt. Die Landesregierung oder ein Drittel der 
Mitglieder des Landtages Brandenburg haben innerhalb der 
Frist des § 13 Abs. 3 des Volksabstimmungsgesetzes (VAGBbg) 
keine Klage gegen die Zulässigkeit des Volksbegehrens anhän-
gig gemacht.

Das Volksbegehren kann durch alle stimmberechtigten Bür-
gerinnen und Bürger ab dem

29. August 2017 bis zum 28. Februar 2018

durch Eintragung in die ausliegenden Eintragungslisten 
oder durch briefliche Eintragung auf den Eintragungsschei-
nen unterstützt werden.

Gemäß § 17 Abs. 2 VAGBbg können die Bürgerinnen und Bür-
ger ihr Eintragungsrecht durch Eintragung in die amtliche Ein-
tragungsliste nur bei der Abstimmungsbehörde der Gemeinde 
ausüben, in der sie ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 
Hauptwohnung oder, sofern sie keine Wohnung in der Bundes-
republik Deutschland haben, ihren gewöhnlichen Aufenthalt ha-
ben; diese Bürgerinnen und Bürger können ihr Eintragungsrecht 
jedoch auch bei den zu Buchstabe A) angeführten weiteren Ein-
tragungsstellen ausüben.

Eintragungsberechtigt sind gemäß § 16 VAGBbg in Verbindung 
mit §§ 5 und 7 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes (Bb-
gLWahlG) alle deutschen Bürgerinnen und Bürger, die zum Zeit-
punkt der Eintragung oder spätestens am 28. Februar 2018

-  das 16. Lebensjahr vollendet haben, also vor dem 1. März 
2002 geboren sind,

-  seit mindestens einem Monat im Land Brandenburg ihren 
ständigen Wohnsitz oder, sofern sie keine Wohnung in der 
Bundesrepublik Deutschland haben, ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben sowie

-  nicht nach § 7 BbgLWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

A)  Unterstützung des Volksbegehrens durch Eintragung in 
Eintragungslisten

Das Volksbegehren kann durch Eintragung in die ausliegenden 
Eintragungslisten in den folgenden Eintragungsräumen der Ab-
stimmungsbehörde (Nummer 1) bis Mittwoch, den 28. Februar 
2018, 16 Uhr unterstützt werden:
Lfd. Eintragungsstellen
Nummer Amt Peitz, Bürgerbüro 
1 Schulstraße 6,  03185 Peitz
 Eintragungszeiten
 Mo., Mi., Do.: 09:00 - 15:30 Uhr
 Di.: 09:00 - 18:00 Uhr
 Fr.: 09:00 - 12:00 Uhr 
 (nicht am Mo., 02.10. und 30.10.2017)

Personen, die sich in die Eintragungslisten eintragen wollen, ha-
ben sich über ihre Person auszuweisen (§ 7 Abs. 1 Volksbegeh-
rensverfahrensverordnung - VVVBbg).
Wer sich in die Eintragungsliste einträgt, muss persönlich und 
handschriftlich unterzeichnen. Neben der Unterschrift sind Fa-
milienname, Vorname, Tag der Geburt, Wohnort und Wohnung, 
bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung oder gewöhnlicher 
Aufenthalt, sowie der Tag der Eintragung lesbar einzutragen (§ 18 
Abs. 1 VAGBbg i. V. m. § 8 Abs. 1 VVVBbg). Eine Eintragung kann 
nach § 18 Abs. 2 VAGBbg nicht mehr zurückgenommen werden.

Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen 
Behinderung nicht in der Lage sind, die Eintragung selbst vorzu-
nehmen und dies mit Hinweis auf ihre Behinderung zur Nieder-
schrift erklären, werden von Amts wegen in die Eintragungsliste 
eingetragen (§ 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 8 Abs. 2 VVVBbg).
Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen 
Behinderung den Eintragungsraum nicht oder nur unter unzumut-
baren Schwierigkeiten aufsuchen können, können eine Person ih-
res Vertrauens (Hilfsperson) mit der Ausübung ihres Eintragungs-
rechts beauftragen. Hierfür ist der Hilfsperson eine entsprechende 
Vollmacht durch die eintragungsberechtigte Person auszustellen 
(§ 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 7 Abs. 4 VVVBbg).

B)  Unterstützung des Volksbegehrens durch briefliche Ein-
tragung

Jeder Eintragungsberechtigte hat das Recht, auf Antrag das 
Volksbegehren durch briefliche Eintragung zu unterstützen. 
Der Antrag kann von der eintragungsberechtigten Person selbst 
oder einer von ihr bevollmächtigten Person schriftlich, elekt-
ronisch (z. B. per E-Mail oder Fax) oder mündlich (zur Nieder-
schrift) bei der Abstimmungsbehörde gestellt werden, in der 
die eintragungsberechtigte Person ihre Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen ihre Hauptwohnung, oder ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt hat.
Bei der elektronischen Antragstellung ist der Tag der Geburt der 
antragstellenden Person anzugeben (§ 15 Abs. 6 Satz 2 i. V. m. 
§ 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg). Eine fernmündliche Antragstellung 
ist unzulässig.

Die antragstellende Person kann sich bei der Antragstellung 
auch der Hilfe einer Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) be-
dienen (§ 15 Abs. 6 Satz 2 i. V. m. § 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg).

Eintragungsscheine können bis zwei Tage vor Ablauf der Ein-
tragungsfrist beantragt werden (§ 8a Abs. 5 VVVBbg).
Die für die briefliche Eintragung erforderlichen Unterlagen (Ein-
tragungsschein und Briefumschlag) werden der antragstellen-
den Person entgeltfrei übersandt.

Die Eintragung muss persönlich vollzogen werden. Wer wegen 
einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage ist, die briefli-
che Eintragung persönlich zu vollziehen, kann sich der Hilfe 
einer Person (Hilfsperson) bedienen (§ 15 Abs. 6 Satz 2 i. V. 
m. § 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg). Auf dem Eintragungsschein 
hat die eintragungsberechtigte Person oder die Hilfsperson 
gegenüber der Abstimmungsbehörde an Eides statt zu ver-
sichern, dass sie die Erklärung der Unterstützung des Volks-
begehrens persönlich oder nach dem erklärten Willen der 
eintragungsberechtigten Person abgegeben hat (§ 15 Abs. 7 
VAGBbg).

Bei der brieflichen Eintragung muss der Eintragungsberechtigte 
den Eintragungsschein so rechtzeitig an die auf dem amtlichen 
Briefumschlag angegebene Stelle absenden, dass der Eintra-
gungsbrief dort spätestens am 28. Februar 2018, 16 Uhr eingeht.
Der Eintragungsbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ausschließlich von der Deutschen Post AG unent-
geltlich befördert. Der Eintragungsbrief kann auch bei der auf 
dem Briefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.
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Das verlangte Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

„Bürgernähe erhalten - Kreisreform stoppen“

Wir, die Unterzeichner dieser Volksinitiative, wollen, dass unsere 
Landkreise und kreisfreien Städte in ihrem jetzigen Bestand er-
halten bleiben, um Bürgernähe zu gewährleisten.

Der Landtag möge beschließen:

I.  Der Beschluss des Landtags Brandenburg vom 13. Juli 2016 
(Drucksache 6/4528-B - Entwurf des Leitbildes für die Ver-
waltungsstrukturreform 2019) wird hiermit aufgehoben.

II.  Die Landkreise Barnim, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Ha-
velland, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Oberspreewald-
Lausitz, Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittel-
mark, Prignitz, Spree-Neiße, Teltow-Fläming und Uckermark 
sowie die kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel, Cott-
bus, Frankfurt (Oder) und die Landeshauptstadt Potsdam 
bleiben in ihrem Bestand erhalten. Gebietsänderungen oder 
Einkreisungen sollen nicht gegen den Willen der bestehen-
den Landkreise und kreisfreien Städte vollzogen werden.

III.  Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Konzept zur Ver-
besserung der Leistungsfähigkeit der Kommunalverwaltun-
gen mittels interkommunaler Zusammenarbeit einschließlich 
der dazu erforderlichen Gesetzentwürfe vorzulegen.

Namen und Anschriften der Vertreter und Stellvertreter

Vertreter:  Stellvertreter:
Hans Lange  Marek Wöller-Beetz
Glövziner Straße 1  Badestraße 17
19357 Karstädt OT Premslin  17291 Prenzlau
Prignitz  Uckermark

Bernd Albers  Klaus Rocher
Falkenstraße 26b  Kurze Straße 1
14532 Stahnsdorf  15834 Rangsdorf 
Potsdam-Mittelmark OT Groß Machnow
 Teltow-Fläming

Dr. Dietlind Tiemann  Holger Kelch
Neue Weinberge 21  Virchowstraße 7
14776 Brandenburg an der Havel  03044 Cottbus

Hans-Peter Goetz  Olaf Klempert
Wiesenstraße 17  Fürstenwalder Straße 1
14513 Teltow  15848 Rietz-Neuendorf
Potsdam-Mittelmark  Oder-Spree

Michael Oecknigk  Daniel Mende
Palombinistraße 30  Wahrenbrücker Straße 2a
04916 Herzberg (Elster)  03253 Schönborn
Elbe-Elster  Elbe-Elster

Peitz, den 06.07.2017

Die Abstimmungsbehörde:  Elvira Hölzner
 Amtsdirektorin   (Dienstsiegel)
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Gemeinde Drehnow

Haushaltssatzung der Gemeinde Drehnow 
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 25.04.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird
1.  im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der
 ordentlichen Erträge auf   829.100 EUR
 ordentlichen Aufwendungen auf   1.059.600 EUR
 außerordentlichen Erträge auf   3.000 EUR
 außerordentlichen Aufwendungen auf   3.000 EUR
2.  im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der
 Einzahlungen auf   897.100 EUR
 Auszahlungen auf   1.127.800 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
auf   796.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
auf   998.300 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf   100.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf   129.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf   0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf   0 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von 
Liquiditätsreserven   0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven   0 EUR
festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leis-
tung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Inves-
titionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird 
auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haus-
haltsjahr wie folgt festgesetzt:
1 Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A)   200 v.H.
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)   300 v.H.
2 Gewerbesteuer   300 v.H.

§ 5

1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Auf-
wendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeu-
tung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

2.  Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlun-
gen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird 
auf 10.000 EUR festgesetzt.

3.  Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßi-
ge Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustim-
mung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf über 5.000 
EUR festgesetzt.

4.  Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmi-
gung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen wird auf bis zu 5.000 EUR festge-
legt.

5.  Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn:

 a)  bei Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden 
Fehlbetrages auf 240,5 TEUR.

 b)  bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwen-
dungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, 
die bei einzelnen Produkten 10.000 EUR übersteigen.

Peitz, den 06.07.2017

E. Hölzner
Amtsdirektorin  - Siegel -

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen 
liegt zur Einsichtnahme zu den Sprechzeiten im Amt Peitz, Bür-
gerbüro, Schulstraße 6, 03185 Peitz, aus.

E. Hölzner
Amtsdirektorin

Gemeinde Heinersbrück

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze 
für die Realsteuern der Gemeinde Heinersbrück 

(Hebesatzsatzung)
Auf der Grundlage des §§ 3 und 28 Abs. 2 der Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerfG) vom 18.12.2007 
(GVBl. I/07 S. 286 in der jeweils gültigen Fassung, in Verbindung 
mit § 25 Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) in 
der jeweils gültigen Fassung und § 16 Gewerbesteuergesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 
4167), in der jeweils gültigen Fassung, hat die Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Heinersbrück in ihrer Sitzung am 13.06.2017 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1  
Hebesätze

Die Realsteuerhebesätze für die Gemeinde Heinersbrück wer-
den wie folgt festgesetzt:

1.  Grundsteuer
 1.1. Grundsteuer A (für land- und 
 forstwirtschaftliche Betriebe)  332 v.H.
 1.2. Grundsteuer B (für Grundstücke)  389 v.H.
2.  Gewerbesteuer  360 v.H.

§ 2  
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig treten 
die bisherigen Hebesätze, welche mit der Haushaltssatzung 
2016 am 12.04.2016 beschlossen wurden, außer Kraft.

Peitz, den 11.07.2017

E. Hölzner 
Amtsdirektorin  - Siegel -

Sonstige Amtliche Mitteilungen

Sitzungstermine
- Stand bei Redaktionsschluss, Änderungen vorbehalten -

Do., 03.08.
19:00 Uhr   Gemeindevertretung Drachhausen,
  Gemeindekulturzentrum, Dorfstraße 40

Di., 08.08.
18:00 Uhr  Gemeindevertretung Drehnow,
  Gemeindehaus/FF, Hauptstraße 24

Do., 10.08.
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19:00 Uhr  Gemeindevertretung Tauer,
  Gemeindebüro, Hauptstraße 108

Do., 24.08.
19:00 Uhr  Gemeindevertretung Jänschwalde,
  OT Jänschwalde-Ost, Haus der Generationen

Bekanntmachung der Beschlüsse  
der 12. Sitzung der Verbandsversammlung 

des Trink- und Abwasserverbandes - 
Hammerstrom/Malxe-Peitz am 28.06.2017

öffentlicher Teil
Beschluss-Nr. TAV/12/35/17
Die Verbandsversammlung beschließt, das Mandat für die Ver-
tretung im Rechtsbehelfsverfahren gegen das Finanzamt der 
Kanzlei Gargula & Pietsch zu erteilen.

Beschluss-Nr. TAV/12/36/17
Die Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserverbandes 
-Hammerstrom/Malxe-Peitz beschließt die Inanspruchnahme des 
Kassenkredites 2017 als Zwischenfinanzierung der Verbindlichkei-
ten bis zur Umwandlung in einen langfristigen Investitionskredit.

Beschluss-Nr. TAV/12/37/17
Die Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserverbandes 
-Hammerstrom/Malxe- Peitz beschließt/bestätigt die Eilentschei-
dung Nr. 01/2017 zum Kauf der Rechenanlage.

Bekanntmachungen der Beschlüsse  
der Gemeindevertretungen

26. Sitzung der Gemeindevertretung Heinersbrück 
am 13.06.2017

öffentlicher Teil
Beschluss: Hei/BA/100/2017
Die Gemeindevertretung Heinersbrück beschließt den Abschluss 
der Kompensationsvereinbarung zwischen der Gemeinde Hei-
nersbrück und der Lausitz Energie Bergbau AG und nimmt die 
Zuwendungen in Höhe von 5.000 Euro für die Wegebefestigung 
auf dem Friedhof in Grötsch an.

Beschluss: Hei/KÄ/101/2017
Die Gemeindevertretung Heinersbrück beschließt die Erhöhung der 
Hebesätze der Realsteuern laut Hebesatzsatzung zum 01.01.2017.

27. Sitzung der Gemeindevertretung Jänschwalde  
am 15.06.2017

öffentlicher Teil
Beschluss: Jae/BA/144/2017
Die Gemeindevertretung Jänschwalde nimmt die Unterlagen zur 
2. Abänderung zum Sonderbetriebsplan „Errichten und Betrei-
ben der Wasserversorgungsanlage Eilenzfließ“ zur Kenntnis.

Beschluss: Jae/BA/145/2017
Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt die Vergabe 
von Bauleistungen Los 1: Bauhauptleistungen zum Bauvorha-
ben An- und Umbau Sportlerheim Drewitz an Bieter Nr. 3 (Stra-
dower Bau aus Vetschau).

Beschluss: Jae/BA/146/2017
Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt die Vergabe 
von Bauleistungen Los 2: Dachdeckerarbeiten zum Bauvorha-
ben An- und Umbau Sportlerheim Drewitz in Höhe von an Bieter 
Nr. 1 (Firma FFD Bedachung Peitz).

Beschluss: Jae/BA/147/2017
Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt die Vergabe von 
Bauleistungen Los 3: Fenster, Außen- und Innentüren zum Bauvor-
haben An- und Umbau Sportlerheim Drewitz an Bieter Nr. 3 (Firma 
Michelka aus Turnow).

Beschluss: Jae/BA/148/2017
Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt die Vergabe 
von Bauleistungen Los 4: Fliesen- und Natursteinlegerarbeiten 
zum Bauvorhaben An- und Umbau Sportlerheim Drewitz an Bie-
ter Nr. 2 (Firma Hengmith aus Teichland).

Beschluss: Jae/BA/149/2017
Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt die Vergabe 
von Bauleistungen Los 5: Maler- und Bodenlegerarbeiten zum 
Bauvorhaben An- und Umbau Sportlerheim Drewitz an Bieter Nr. 
2 (Firma Zarnisch aus Grießen).

Beschluss: Jae/BA/150/2017
Die Gemeindevertretung beschließt die Vergabe von Bauleis-
tungen Los 8: Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallation zum 
Bauvorhaben An- und Umbau Sportlerheim Drewitz an Bieter Nr. 
2 (Firma LBM aus Peitz).

Beschluss: Jae/BA/151/2017
Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt die Vergabe 
von Bauleistungen Los 8: Elektroinstallation zum Bauvorhaben 
An- und Umbau Sportlerheim Drewitz an Bieter Nr. 3 (Firma Vol-
ker Krüger aus Tauer).

Beschluss: Jae/AD/143/2017
Die Gemeindevertretung beschließt den Erwerb des Grund-
stücks mit bestehendem Gebäude und den Flurstücken 3/2, 4/2 
und 8/2, Flur 3 in der Gemarkung Jänschwalde. Das Amt Peitz 
wird beauftragt, gemeinsam mit der Pächterin ein Bewirtschaf-
tungskonzept zu erstellen“.
Der Beschluss wurde abgelehnt.

19. Sitzung der Gemeindevertretung Turnow-Preilack 
am 16.06.2017

öffentlicher Teil
Beschluss: 5/19/12/17
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack erteilt die Geneh-
migung für die beantragte Grundstückszufahrt Am Kanal 29 
in Turnow und die Befestigung der Grundstückseinfahrt mit 
Pflastersteinen. Voraussetzung ist, dass die Einfahrt eine Pkw-
Stellfläche in Richtung Grundstück zurückgesetzt wird, um die 
sichere Einsicht und Ein- bzw. Ausfahrt zum Kanal zu gewähr-
leisten.

Beschluss: 5/19/13/17
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack erteilt die Genehmi-
gung für die beantragte Befestigung der Grundstückszufahrt 
zwischen Spinnhäuser Straße und Grundstück der Familie. 
Während der Bauphase, Neubau Wohnhaus, kann die Befesti-
gung mit Schotter als Zuwegung/Baustraße erfolgen.

Beschluss: 5/19/14/17
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack erteilt der Jugend Tur-
now die Genehmigung zur Nutzung des Gemeindewappens im 
Banner. Die Nutzungsgenehmigung wird im Amt (Büro Amtsdi-
rektorin) ausgestellt und entsprechende Formalitäten geklärt.

27. Sitzung der Gemeindevertretung Teichland  
am 20.06.2017

öffentlicher Teil
Beschluss: Tei/KÄ/106/2017
Die Gemeindevertretung Teichland beschließt das Haushalts-
sicherungskonzept 2017. Der Haushaltsausgleich soll im Jahr 
2040 erreicht werden.

Beschluss: Tei/KÄ/107/2017
Die Gemeindevertretung Teichland beschließt die Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2017 mit den dazugehörenden An-
lagen.
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Sprechstunden der Bürgermeister
Drachhausen:  Bürgermeister Fritz Woitow  
 mittwochs von 18:30 bis 19:30 Uhr  Tel. 035609 203
 Gemeindebüro, Dorfstraße 20A

Drehnow:  Bürgermeister Erich Lehmann  E-Mail: bm-dre@t-online.de
 dienstags von 17:00 bis 18:00 Uhr Tel. 035601 802655
 Gemeindebüro, Hauptstraße 24 

Heinersbrück:  Bürgermeister Horst Gröschke  
 donnerstags von 17:00 bis 19:00 Uhr  Tel. 035601 82114
 Gemeindezentrum, Hauptstraße 2

Ortsteil Grötsch:  Ortsvorsteher André Wenzke  Tel. 035601 82147
 gerade Woche dienstags von 17:00 bis 18:00 Uhr  
 Gemeindezentrum Grötsch 

Jänschwalde und  Bürgermeister Helmut Badtke  
OT Jänschwalde-Dorf  1. Dienstag im Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr  Tel. 035607 73099
 und nach Vereinbarung
 Gubener Straße 30B, Jänschwalde 

Ortsteil Jänschwalde-Ost:  Ortsvorsteher Thorsten Zapf Tel. 035607 358
 Die Sprechstunden finden im Haus der Generationen statt. 
 Termine gemäß Aushang in den Bekanntmachungskästen. 

Ortsteil Drewitz:  Ortsvorsteher Heinz Schwietzer  
 2. Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr Tel. 035607 73241
 Dorfstraße 71A, Jänschwalde, OT Drewitz 

Ortsteil Grießen:  Ortsvorsteher Hartmut Fort  Tel. 035696 275
 Die Sprechstunden finden gemäß Aushang in den  
 Bekanntmachungskästen statt. 

Peitz:  Bürgermeister Jörg Krakow  
 1. und 3. Donnerstag im Monat Tel. 035601 23103
 von 17:00 bis 19:00 Uhr
 Rathaus, Markt 1 

Tauer:  Bürgermeisterin Karin Kallauke  
 dienstags von 17:00 bis 18:00 Uhr  Tel. 035601 89484
 Gemeindebüro, Hauptstraße 108 

Teichland:  Bürgermeister Harald Groba 
 Sprechstunden BM/Ortsvorsteher
 jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr
 1. Dienstag im Monat Gemeindezentrum 
 OT Bärenbrück, Dorfstr. 31A  Tel. 035601 82194
 2. Dienstag im Monat Gemeindezentrum 
 OT Maust, Mauster Dorfstr. 21  Tel. 035601 23009
 3. Dienstag im Monat Gemeindezentrum 
 OT Neuendorf, Cottbuser Str. 3  Tel. 035601 22019 

Turnow-Preilack:  Bürgermeister Rene Sonke  E-Mail: buergermeister@rene-
 dienstags von 17:30 bis 18:30 Uhr  sonke.de 
 gerade Wochen Freizeittreff Preilack,  Tel. 035601 897977
 Schönhöher Str. 15 
 ungerade Wochen Gemeindezentrum Turnow, 
 Schulweg 19
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Ende der Öffentlichen Bekanntmachungen

Nächster Redaktionsschluss:
Mittwoch, 16.08.2017, 16:00 Uhr

Nächster Erscheinungstermin: 
Mittwoch, 30.08.2017
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